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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.2014

Norm

SMG §28a Abs2 Z1

1. SMG § 28a heute

2. SMG § 28a gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 110/2007

Rechtssatz

Für die Anwendung der Quali6kation nach § 28a Abs 2 Z 1 SMG kommt es nicht darauf an, ob sich die frühere

Verurteilung auf dieselbe Begehungsweise (Erzeugen, Einführen, Ausführen, Anbieten, Überlassen oder Verscha:en

von Suchtgift) wie die nunmehr angelastete bezogen hat.Für die Anwendung der Quali6kation nach Paragraph 28 a,

Absatz 2, Zi:er eins, SMG kommt es nicht darauf an, ob sich die frühere Verurteilung auf dieselbe Begehungsweise

(Erzeugen, Einführen, Ausführen, Anbieten, Überlassen oder Verscha:en von Suchtgift) wie die nunmehr angelastete

bezogen hat.
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